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die Tilgnnaskasse eingezahlte baare Geld zurück
gezahlt und die geschehene Eintragung auf die
Grundstücke gelöscht werden.

Art. 6. Unser Minister der Justiz ist mit der

Vollziehung des aegenwär.tigcn Dekrets, welches
in das Gesetzbüllctin eingerückt werden soll,

beauftragt.
Gegeben in Unserem königlichen Schlosse zn

Napoleons höhe, am 2.-;ten ZnliuS izio, im

vierten Jahre Unserer Negierung.

Königl. Dekret vom 4teu August iZro, welches
verordnet, dass alles bisher steuerfreie Gnmd-
cigenthnm in den vormals Hannoverschen Pro

vinzen der Grundsteuer unterworfen seyn soll.

Wir H i e r o n y m u s Napoleon, re.

Haben, «ach Ansicht der Verfügungen Unsers
Dekrets vom lytcn Julius d. Z. und der Konstitu

tionsakte, wodurch die Privilegien und Befreiun
gen der einzelnen Individuen und Korporationen

abgeschafft werden;
auf den Bericht Unsers Ministers der Finan

zen , des Handels und des Schatzes;

nach Anhörung Unseres StaatsratheS;
verordnet und verordnen:

Art. i. Vom ersten September des gegen

wärtigen Jahres an, soll alles bisher steuerfreie
Grundeigentum jeder Art, welches in den vor

 mals hannöverschen, neuerdings mit Unserm Kö
nigreiche vereinigten Provinzen belegen ist, der
Grundsteuer unterworfen seyn, und selbige nach
eben den Grundsätzen, wie die sogenannten kon-

tribuabcln Grundstücke bezahlen.
&lt; A r t. 2. Diese Verfügungen sollen auf die ehe

malige Provinz Kalenberg nicht angewendet
werden.

Art. z. Unter Grundeigenthum soll verstan
den und alö solches der Grundsteuer unterworfen

seyn:
das Ackerland,

2. die Obst- und Geumfen arten,

3, die natürlichen uzrd künstlichen Wiesen,

4. die cingehagten Ländereien,
5. die Hölzer und Waldungen,
6. die Teiche,

7. die Torfmoore,
8. die Salinen,

9. die Mühlen,

10. die Hauser und Gebäude.

Av t. 4. Zn Gcmäfiheit der gegenwärtigen
Verfügungen soll Unser Generaldirektor der di
rekten Steuern die in dieser Hinsicht erforderlichen

Arbeiten sogleich anfangen und dabei nach densel

ben Grundsätzen verfahren, welche in Ansehung
des in diesen Provinzen belegenen, bisher steuer
 baren Grundeigentums statt finden.

Diese Arbeiten sollen am ersten Dczemb. iZio

beendigt seyn, und Unserm Minister der Finan
zen zur Genehmigung vorgelegt werden.

Art. 5. Nach Vollendung dieser Arbeiten soll
der Betrag der von dem ehemals steuerfreien

Grundcigenthume zu bezahlenden Grundsteuer in
die Steucrrollen der Gemeinden aufgenommen

werden, in welchen dieses Grundcigcnthum bele
gen ist. *.

A r t. 6. Unser Minister der Finanzen ist mit

der Vollziehung des gegenwärtigen Dekrets be

auftragt, welches in daS Gcfetzbülletin einge
rückt werden soll.

Gegeben in Unserm königliche» Schlosse za
Hannover den 4ten Angust i^io, im vierten Jahre

Unserer Regierung.

Königliches Dekret vorn 4ten August 1810,
welches verordnet, daß die Kautionen der
Elcmentar-Erheber der KonsnmtionS-Steuera
in den Land-Gemeinden, nnentgeldlich in die

Hypothcken-Register eingetragen werden solle».

Wir Hieronymus Napoleon, re»

haben, in Erwägung, dass die den Elcmen-
tar-Er hebern der KonsumtionSsteuern in den Land-

Gemeinden bewilligte Vergütung so unbedeutend

ist, daß man diesen Rechnungsführern die Vezah-
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